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§ 41 JGG Verhandlung in
vorubergehender Abwesenheit des

Jugendlichen

JGG - Jugendgerichtsgesetz 1988

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Das Gericht kann anordnen, dal ein jugendlicher Beschuldigter wahrend einzelner Erdrterungen in der
Hauptverhandlung, von denen ein nachteiliger EinfluB auf ihn zu beflirchten ist, den Verhandlungssaal zu
verlassen hat.

2. (2)Haben sich wahrend der Abwesenheit des Beschuldigten neue Verdachtsgriinde gegen ihn ergeben, so ist er
darlber nach seiner Riickkehr, jedenfalls aber vor Schlul3 des Beweisverfahrens, bei sonstiger Nichtigkeit zu
vernehmen. Die Ubrigen in seiner Abwesenheit gepflogenen Erérterungen sind ihm nur mitzuteilen, soweit es zur

Wahrung seiner Interessen im Strafverfahren erforderlich ist.

In Kraft seit 01.01.1989 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 41 JGG Verhandlung in vorübergehender Abwesenheit des Jugendlichen
	JGG - Jugendgerichtsgesetz 1988


